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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.12.1953

Norm

ABGB §141 IC

ABGB §142

Rechtssatz

Bemessung des gesetzlichen Unterhaltes, wenn dem Kindesvater zusätzlich zu den in einem p3egschaftsbehördlich

genehmigten Unterhaltsvergleich übernommenen Verpflichtungen eine Unterhaltsleistung für das Kind auferlegt wird.
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